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Zitat von Seph

Die rechtlichen Probleme hatte ich weiter oben aufgezeigt. Obwohl das nicht explizit
verboten ist, begibt man sich bei Nutzung von Privatkonten auf deutliches Glatteis und
gefährlich nah an die Erfüllung von Straftatbeständen heran. Ob man sich das als
Beamter geben muss, nur weil der Dienstherr sich schulterzuckend weigert,
entsprechend klare Verhältnisse zu schaffen, mag zwar jedem frei stehen,
empfehlenswert ist es jedoch keinesfalls. Und nochmal: es gibt mit hoher Sicherheit
auch keine schriftlich fixierte Dienstanweisung, genau so zu verfahren.

Also eins vorneweg. Ich fände es auch besser, wenn es vernünftige Lösungen gäbe und
niemand privat Konten eröffnen müsste.

Jedoch ist mir nicht gabz klar, wo du den Straftatbestand gemäß §246 StGB erfüllt siehst oder
die Gefahr, dass er erfüllt sein dürfte.
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